
 

  

S 10 AL 737/98

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Sachsen
Sozialgericht Sächsisches Landessozialgericht
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 3
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette SGB 3 § 427 Abs. 3

SGB 3 § 196 a.F.
SGB 3 § 200
SGB 3 § 191
SGB 3 § 190

1. Instanz

Aktenzeichen S 10 AL 737/98
Datum 22.08.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 AL 183/99
Datum 10.10.2002

3. Instanz

Datum 07.05.2003

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Dresden vom 22.
August 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Klage gegen die Bescheide vom
07.01.1999, vom 14.01.1999, vom 13.01.2000 und vom 21.01.2000 wird
abgewiesen. II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren
nicht zu erstatten. III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die HÃ¶he des Anspruchs der KlÃ¤gerin auf
Arbeitslosenhilfe (Alhi) ab dem 07.06.1998 streitig.

Die am â�¦ geborene, ledige KlÃ¤gerin war vor dem hier streitbefangenen Zeitraum
zuletzt vom 11.07.1995 bis 15.01.1996 beitragspflichtig beschÃ¤ftigt.
AnschlieÃ�end war sie Ã¼berwiegend arbeitslos und bezog Leistungen der
Beklagten. Auf Grund ihres Leistungsantrages vom 09.01.1996 bewilligte ihr die
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Beklagte auf der Grundlage des vom letzten Arbeitgeber bescheinigten
Arbeitsentgeltes ab dem 16.01.1996 Alhi in HÃ¶he von 219,60 DM wÃ¶chentlich
nach einem gerundeten wÃ¶chentlichen Bemessungsentgelt (BE) von 510,00 DM
(Bescheid vom 17.01.1996) und vor AusschÃ¶pfung des Anspruchs ab dem
01.01.1997 zuletzt in HÃ¶he von 228,00 DM wÃ¶chentlich nach einem angepassten
gerundeten wÃ¶chentlichen BE von 540,00 DM (Bescheid vom 15.01.1997). Ab dem
15.01.1997 wurde ihr mit Bescheid vom 05.02.1997 Anschluss-Alhi nach
unverÃ¤nderten Bemessungskriterien in HÃ¶he von 196,60 DM bewilligt und bis
zum 09.03.1997 ausgezahlt.

In der Zeit vom 10.03.1997 bis 08.03.1998 nahm die KlÃ¤gerin an einer von der
Beklagten gefÃ¶rderten beruflichen BildungsmaÃ�nahme teil, fÃ¼r welche ihr
antragsgemÃ¤Ã� u. a. Unterhaltsgeld (Uhg) anfÃ¤nglich in HÃ¶he von 238,80 DM
wÃ¶chentlich nach einem gerundeten BE von 590,00 DM (und im Ã�brigen
unverÃ¤nderten Bemessungskriterien â�� Bescheid vom 16.04.1997 -) und zuletzt
ab dem 12.01.1998 bis MaÃ�nahmeende in HÃ¶he von 245,77 DM wÃ¶chentlich
nach einem auf 610,00 DM angepassten BE (Bescheid vom 28.01.1998) gewÃ¤hrt
wurde. Nach Beendigung dieser MaÃ�nahme erhielt die KlÃ¤gerin fÃ¼r die Zeit vom
09.03. bis 06.06.1998 Anschluss-Uhg nach unverÃ¤nderten Bemessungskriterien in
gleicher HÃ¶he (Bescheid vom 13.03.1998).

Auf einen am 05.02.1998 gestellten Antrag bewilligte die Beklagte der KlÃ¤gerin im
Anschluss daran (ab dem 07.06.1998) zunÃ¤chst vorlÃ¤ufig Alhi mit einem
Auszahlungsbetrag von 217,14 DM nach einem unverÃ¤nderten BE von 610,00 DM.
Nach weiterer Ã�berprÃ¼fung der Anspruchsvoraussetzungen Ã¤nderte die
Beklagte diese Bewilligung mit (endgÃ¼ltigem) Bescheid vom 25.06.1998
dahingehend, dass der KlÃ¤gerin die Alhi auf der Grundlage eines auf 540,00 DM
herabgesenkten BE nur in HÃ¶he eines Leistungssatzes von 199,85 DM
wÃ¶chentlich gewÃ¤hrt wurde. Hiergegen legte die KlÃ¤gerin am 06.07.1998
Widerspruch ein und begehrte die Weiterzahlung der Alhi in HÃ¶he der bisher
gewÃ¤hrten Leistung nach einem BE von 610,00 DM. Mit Widerspruchsbescheid
vom 27.07.1998 wies die Beklagte den Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.
Der Anspruch der KlÃ¤gerin auf Alhi leite sich mangels einer vorausgegangenen
ErwerbstÃ¤tigkeit (zwar) aus dem vorausgegangenen Bezug von Uhg ab. Dieses
wiederum sei nach den zuvor gewÃ¤hrten Arbeitslosengeld (Alg) bemessen worden,
fÃ¼r welches anfÃ¤nglich ein BE in HÃ¶he von 540,00 DM maÃ�geblich gewesen
sei. FÃ¼r das zunÃ¤chst gewÃ¤hrte Alg und das anschlieÃ�ende Uhg einerseits und
die hier streitige Alhi seien jedoch auf Grund unterschiedlicher Regelungen
verschiedene Dynamisierungs- und Anpassungsbestimmungen maÃ�geblich, so
dass die Bemessung der Alhi nach einem BE von 540,00 DM vorzunehmen gewesen
sei.

Zur BegrÃ¼ndung der am 07.08.1998 hiergegen zum Sozialgericht Dresden
erhobenen Klage haben die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin im
Wesentlichen auf den vorangegangenen tatsÃ¤chlichen Bezug des Uhg sowie des
Anschluss-Uhg auf der Grundlage eines BE von zuletzt 610,00 DM hingewiesen. Die
Beklagte hat demgegenÃ¼ber geltend gemacht, der KlÃ¤gerin stehe nach den
einschlÃ¤gigen Bemessungsbestimmungen ein Anspruch auf hÃ¶here Alhi nicht zu.
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Wegen einer zunÃ¤chst bei der Anwendung der Bestimmungen des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch â�� ArbeitsfÃ¶rderung (SGB III) bezÃ¼glich der neuen
Leistungsart "Anschluss-Unterhaltsgeld" bestehenden Rechtsunsicherheit sei ihr Alhi
auf der Grundlage eines unverÃ¤nderten BE bewilligt worden. Dies sei allerdings
nur vorlÃ¤ufig erfolgt, so dass damit ein hÃ¶herer Alhi-Anspruch nicht begrÃ¼ndet
werden kÃ¶nne.

Nach AnhÃ¶rung der Beteiligten hat das Sozialgericht die Klage durch
Gerichtsbescheid vom 22.08.1999 als unbegrÃ¼ndet abgewiesen. Die endgÃ¼ltige
Bewilligung der Arbeitslosenhilfe auf der Grundlage eines â�� abgesenkten â��
Bemessungsentgeltes von 540,00 DM sei rechtmÃ¤Ã�ig. Anspruch auf hÃ¶here Alhi
stehe der KlÃ¤gerin nicht zu. Ihr Leistungsanspruch grÃ¼nde sich auf die zuletzt bis
Januar 1996 ausgeÃ¼bte beitragspflichtige BeschÃ¤ftigung. Durch den Bezug von
Uhg (10.03.1997 bis 08.03.1998) habe sie keine neue Anwartschaftszeit erfÃ¼llt.
Zeiten des Bezuges von Uhg zÃ¤hlten nach den Bestimmungen des SGB III (Â§Â§ 24
, 25 SGB III) nicht zu den anwartschaftsbegrÃ¼ndenden Zeiten eines
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses. Auch verlÃ¤ngerten Zeiten, in denen der
Arbeitslose Uhg bezogen habe, nach der Konzeption des AFG-Reformgesetzes vom
24.03.1997 abweichend von der bis zum 31.12.1997 geltenden Regelung (Â§ 107
AFG) nicht die Anwartschaftszeit. Die in Â§ 425 SGB III vorgeschriebene
Gleichbehandlung von Zeiten des Bezuges von Uhg bis zum 31.12.1997 mit Zeiten
eines VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses gelte nur fÃ¼r Zeiten, die bis zum AuÃ�er-
Kraft-Treten des Â§ 107 AFG (also nur vor dem 01.01.1998) zurÃ¼ckgelegt worden
seien. Im Falle der KlÃ¤gerin seien dies lediglich Zeiten von insgesamt 297
Kalendertagen. Eine Ã¼ber Â§Â§ 425 ff. SGB III hinausgehende Ã�bergangsregelung
sei fÃ¼r den hier vorliegenden Sachverhalt nicht vorgesehen und auch aus
verfassungsrechtlichen GrÃ¼nden nicht geboten. Die durch die RechtsÃ¤nderung
eingetretene faktische Schlechterstellung der KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber der bis zum
31.12.1997 geltenden Rechtslage sei dadurch gemildert worden, dass diese
gleichzeitig in den Genuss des erst mit Wirkung zum 01.01.1998 eingefÃ¼hrten
Anschluss-Uhg gekommen sei.

Damit sei fÃ¼r den Anspruch der KlÃ¤gerin Â§ 200 Abs. 1 SGB III maÃ�geblich, nach
welchem das BE fÃ¼r die Alhi das BE sei, nachdem zuletzt das Alg bemessen
worden sei. Dies sei bei der KlÃ¤gerin bis zum 14.01.1997 das Alg auf der
Grundlage eines BE von 540,00 DM wÃ¶chentlich gewesen.

Gegen das ihrem ProzessbevollmÃ¤chtigten am 25.10.1999 zugestellte Urteil hat
die KlÃ¤gerin am 23.11.1999 Berufung zum SÃ¤chsischen Landessozialgericht
eingelegt und weiterhin den Anspruch auf hÃ¶here Alhi geltend gemacht. Das
Sozialgericht habe zu Unrecht nicht sÃ¤mtliche Ã�bergangsvorschriften des SGB III
berÃ¼cksichtigt. GemÃ¤Ã� Â§ 426 Abs. 1 SGB III sei das ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz
(AFG) weiterhin anzuwenden, wenn die Leistung oder MaÃ�nahme "jemals von
seiner Geltungskraft betroffen" gewesen sei. Deshalb mÃ¼sse bei der Bemessung
der Alhi weiterhin Â§ 107 Abs. 1 Nr. 5d AFG berÃ¼cksichtigt werden.

Die Beklagte ist dem in ihrer Stellungnahme vom 10.02.2000 unter ausfÃ¼hrlicher
Darlegung der rechtlichen VerhÃ¤ltnisse bei der KlÃ¤gerin seit Januar 1996
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entgegengetreten. Zum Zeitpunkt der erneuten ErfÃ¼llung aller
Anspruchsvoraussetzungen auf Alhi am 07.06.1998 habe die KlÃ¤gerin danach eine
â�� neue â�� Anwartschaft auf Alhi fÃ¼r die Dauer eines Jahres durch den Bezug
von Uhg zwischen dem 10.03.1997 und 31.12.1997 erworben. Gleichzeitig sei aber
auch erneut der bereits vor dem Bezug des Uhg begrÃ¼ndete Anspruch auf
(Anschluss-)Alhi (wieder-)entstanden, welcher gemÃ¤Ã� Â§ 196 Abs. 2 SGB III durch
den (neuen) Anspruch auf originÃ¤re Alhi nicht zum ErlÃ¶schen gekommen sei. Die
HÃ¶he des Anspruchs auf diese Anschluss-Alhi (Â§ 191 Abs. 1 Nr. 1 SGB III) richte
sich gemÃ¤Ã� Â§ 200 Abs. 1 Satz 1 SGB III aber nach dem BE, nach welchem das
Alg zuletzt bemessen worden sei. Dies sei bei der KlÃ¤gerin ein BE von 540,00 DM
gewesen. Dieses BE sei gemÃ¤Ã� Â§ 201 Satz 1 SGB III jeweils nach Ablauf eines
Jahres seit dem Entstehen des Anspruchs auf Alhi â�� hier also am 12.01.1998 â��
anzupassen gewesen, was im konkreten Falle zu einem unverÃ¤nderten Betrag von
540,00 DM gefÃ¼hrt habe. Mit Schreiben vom 04.04.2002 hat die Beklagte dem
Senat die nach Klageerhebung erlassenen Anpassungs- und Ã�nderungsbescheide
vom 07.01.1999, vom 14.01.1999, vom 13.01.2000 und vom 21.01.2000 bekannt
gegeben.

Die KlÃ¤gerin hat beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Dresden vom 22.08.1999 aufzuheben und
die Bescheide der Beklagten vom 25.06.1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 27.07.1998 sowie vom 07.01.1999, 14.01.1999,
13.01.2000 und 21.01.2000 abzuÃ¤ndern und ihr Arbeitslosenhilfe ab dem
07.06.1998 auf der Grundlage eines anfÃ¤nglichen Bemessungsentgeltes von
610,00 DM wÃ¶chentlich zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der zum Verfahren
beigezogenen Leistungsunterlagen der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143, 144 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) statthafte und
fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig. Sie ist in der Sache jedoch nicht
begrÃ¼ndet.

Gegenstand des Rechtsstreites ist der von der KlÃ¤gerin geltend gemachte hÃ¶here
Leistungsanspruch fÃ¼r eine Gesamtdauer, welche sich aus der gemÃ¤Ã� Â§ 96
SGG gesetzlich eingetretenen Einbeziehung des im Klageverfahren erlassenen
Bewilligungsbescheides vom 07.01.1999 ergibt, von mehr als einem Jahr.

Die von der KlÃ¤gerin begehrte hÃ¶here Arbeitslosenhilfe (Alhi) fÃ¼r die Zeit ab
dem 07.06.1998 ist mangels einer hinreichenden gesetzlichen Rechtsgrundlage von
der Beklagten zutreffend abgelehnt und die dagegen erhobene Klage durch das
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Sozialgericht zu Recht abgewiesen worden. Bei dem vorliegenden Sachverhalt stand
der KlÃ¤gerin im streitigen Zeitraum gegen die Beklagte ein Anspruch auf Alhi in
Form der Anschluss-Alhi gemÃ¤Ã� Â§ 191 Abs. 1 Nr. 1 SGB III zu. Diese Leistung ist
ihr auch mit dem Bescheid vom 25.06.1998, in welchem erst endgÃ¼ltig Ã¼ber die
LeistungshÃ¶he entschieden wurde, gewÃ¤hrt worden. Mit diesem Bescheid haben
auch die vorausgegangen, vorlÃ¤ufigen Bescheide Ã¼ber die Bewilligung der Alhi
ohne Weiteres ihre Erledigung gefunden (Â§Â§ 42 Abs. 1, 39 Abs. 2 SGB X).

Bei Erlass der Bescheide Ã¼ber die Leistungsbewilligung ab dem 07.06.1998 ist die
Beklagte zunÃ¤chst zutreffend davon ausgegangen, dass der KlÃ¤gerin dem
Grunde nach ein Anspruch auf Alhi zusteht, da ein solcher nicht etwa durch einen
vorrangigen Anspruch auf Arbeitslosengeld (Alg) ausgeschlossen war. Alg stand der
KlÃ¤gerin fÃ¼r die streitige Zeit nicht zu, weil sie die hierfÃ¼r erforderliche
Anwartschaft innerhalb der dafÃ¼r gemÃ¤Ã� Â§ 123 Satz 1 Nr. 1 SGB III
bestimmten Anwartschaftszeiten nicht erworben hat. Sie hat innerhalb dieser nach
Â§ 124 Abs. 1 mit dem Tag vor der ErfÃ¼llung aller sonstigen Voraussetzungen
fÃ¼r den Anspruch beginnenden und grundsÃ¤tzlich drei Jahre dauernden, jedoch
nicht in eine vorangegangene Rahmenfrist hineinreichenden (Â§ 124 Abs. 2 SGB III)
Rahmenfrist nach der hier gegebenen Sachlage nicht mindestens 12 Monate in
einem VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis gestanden. Dies gilt auch in Ansehung der
Ã�bergangsregelung des Â§ 427 Abs. 3 SGB III, wonach bis zum 31.12.1997 die
nach dem bis dahin geltenden Recht des AFG gemÃ¤Ã� Â§ 107 Satz 1 Nr. 5d
gleichgestellten Zeiten (u. a. des Bezuges von Unterhaltsgeld -Uhg-) als
anwartschaftsbegrÃ¼ndend zu werten waren. Vor dem hier maÃ�geblichen
Zeitpunkt hat die KlÃ¤gerin jedoch nur zwischen dem 10.03. und dem 31.12.1997,
somit ingesamt weniger als fÃ¼r 12 Monate, Uhg bezogen. Die weitere Zeit des Uhg-
Bezuges zwischen dem 01.01. und dem 06.06.1998 stellt nach dem seit In-Kraft-
Treten geltenden Recht des SGB III nach den ausdrÃ¼cklich hierfÃ¼r erlassenen
Ã�bergangsregelungen keine Pflichtversicherungszeit dar. Eine die KlÃ¤gerin
begÃ¼nstigende Ã�bergangsregelung liegt insbesondere nicht in Â§Â§ 426, 430
Abs. 1 SGB III, da in diesen Bestimmungen nur die Behandlung der dort genannten
Leistungen selbst bis zum Zeitpunkt ihres Auslaufens bzw. der
MaÃ�nahmebeendigung normiert wird und nicht auch die sich daraus ergebenden
(weiteren) Rechtswirkungen fÃ¼r nachfolgende AnsprÃ¼che auf Alg oder Alhi. Dies
wird insbesondere durch die in Â§Â§ 427 ff. SGB III bezÃ¼glich der AnsprÃ¼che auf
Alg und auf Alhi zum Ausdruck kommenden eigenstÃ¤ndigen
Ã�bergangsregelungen bestÃ¤tigt. Der Bewilligung von Alhi fÃ¼r die streitige Zeit
stand somit ein gemÃ¤Ã� Â§ 190 Abs. 1 Nr. 3 SGB III vorrangiger Anspruch auf Alg
nicht entgegen. An der ErfÃ¼llung der Anspruchsvoraussetzungen gemÃ¤Ã� Â§ 190
Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Nr. 4 und 5 SGB III besteht nach Ã�berprÃ¼fung der
Leistungsunterlagen auch fÃ¼r den Senat kein begrÃ¼ndeter Zweifel.

Die von der Beklagten mit den angefochtenen Bescheiden vorgenommene
Bemessung der Alhi ist nicht zu beanstanden. Sie entspricht den hierfÃ¼r
maÃ�geblichen Bestimmungen in Â§Â§ 195, 200 SGB III.

Im Zusammenhang mit der streitigen Leistungsbemessung hat die Beklagte
zunÃ¤chst zutreffend darauf hingewiesen, dass die KlÃ¤gerin im Hinblick auf die
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Ã�bergangsregelung in Â§ 427 Abs. 3 SGB III durch den Bezug von Uhg nach den
Bestimmungen des AFG im Zeitraum vom 10.03.1997 bis 31.12.1997 einen â�� von
einem Vorbezug von Alg unabhÃ¤ngigen â�� neuen Anspruch auf so genannte
originÃ¤re Alhi gemÃ¤Ã� Â§ 191 Abs. 1 Nr. 2 SGB III (in der vor Erlass des 3. SGB III-
Ã�nderungsgesetzes vom 22.12.1999 â�� BGBl. I 2624 â�� geltenden Fassung)
erworben hat. GemÃ¤Ã� Â§ 196 Abs. 2 SGB III a. F. fÃ¼hrte der Erwerb eines
solchen Anspruchs auf (originÃ¤re) Alhi nicht zum ErlÃ¶schen eines an einen
Vorbezug von Alg anknÃ¼pfenden Anspruch auf Anschluss-Alhi nach Â§ 191 Abs. 1
Nr. 1 SGB III, welcher vielmehr die â�� gemÃ¤Ã� Â§ 197 SGB III auf die
Gesamtdauer von 12 Monaten beschrÃ¤nkte und damit grundsÃ¤tzlich weniger
gÃ¼nstige â�� originÃ¤re Alhi verdrÃ¤ngte. Die Voraussetzungen fÃ¼r den
wiederaufgelebten Anspruch auf Anschluss-Alhi gemÃ¤Ã� Â§ 191 Abs. 1 Nr. 1 SGB
III hat die KlÃ¤gerin durch den Bezug von Alg in der hierfÃ¼r gemÃ¤Ã� Â§ 192 SGB
III maÃ�geblichen Vorfrist gewahrt. Diese Vorfrist erstreckt sich auf Grund der
VerlÃ¤ngerung durch den Uhg-Bezug auf den Zeitraum zwischen dem 01.01.1997
und dem 06.06.1998. In diesem Zeitraum wurde der KlÃ¤gerin unstreitig bis zum
14.01.1997 Alg gewÃ¤hrt. Die Bemessung der HÃ¶he des Anspruchs auf Anschluss-
Alhi erfolgt gemÃ¤Ã� Â§ 200 Abs. 1 SGB III auf der Grundlage eines BE, nach
welchem zuletzt das davor bezogene Alg bemessen worden ist. Nach dem
eindeutigen Wortlaut dieser gesetzlichen Regelung und deren Systematik hat die
Bemessung somit nach dem tatsÃ¤chlich fÃ¼r die Bemessung des Alg
berÃ¼cksichtigten BE zu erfolgen. Der Gesetzgeber des SGB III hat insoweit unter
BerÃ¼cksichtigung der Rechtsprechung des BSG gegenÃ¼ber dem frÃ¼her
geltenden Recht des AFG eine Ã�nderung vorgenommen, durch welche eine
Bemessung der Alhi in AnknÃ¼pfung an eine vorausgegangene fehlerhafte
Bemessung von Uhg ausgeschlossen werden sollte. Insoweit wird auf die
zutreffenden Darlegungen des Sozialgerichts verwiesen.

Einen hÃ¶heren Anspruch auf Alhi, als von der Beklagten mit den angefochtenen
Bescheiden bewilligt wurde, ergibt sich fÃ¼r die KlÃ¤gerin auch nicht aus sonstigen
Rechtsgrundlagen. Insbesondere lÃ¤sst sich ein solcher Anspruch auch nicht aus
den durch das Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz in Â§ 434c SGB III getroffenen
Ã�bergangsregelungen ableiten. Nach Abs. 4 dieser Bestimmung bleiben derartige
Einmalzahlungen bei der Bemessung von Alhi gemÃ¤Ã� Â§ 200 SGB III, bei der wie
hier der Anspruch vor dem 01.01.2001 entstanden ist, auÃ�er Betracht.

Nach alldem durfte der Berufung der Erfolg versagt bleiben.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kostenerstattung beruht unter BerÃ¼cksichtigung des
Verfahrensausganges auf Â§ 193 SGG.

Die Voraussetzungen fÃ¼r eine Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr.
1 und 2 SGG liegen nicht vor. â��

Erstellt am: 28.01.2004
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Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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